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Die Abg.H i 1 lee eis t und Genossan haben in der Sitzung 

des Nationalrates vom 26.UovGmber 1953 eine Anfrage, betreffend die Be­

handlung der Sozialversioherungsrentner, eingebracht, in der sie an den 
. fol.~ende .. ht t Bundesminister für soz1a.1e Verwaltung/zwe1 Fraaan r1C e eng 

1. Ist der Herr Bundesminister bereit und in der Lage, dem Parlament 
innerhalb kürzester Zeit· einen Gesetzentwurf vorzulegen, in dem die vom 
Rauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger vorgeschlagene 
Valorisierune der heutigen Sozialversicherungsrenten auf ein bestimmtes 
Vielfaohes der Stammrente 1945 geregelt wird? 

2. In welcher Weis~ könnte eine Befr~iune der Sozial versicherungs­
rentner von der Zahlung der Postgebühr für die Ubarweisung der Renten e~ 
folgen, die heute bei der vielfaoh unzuläneliohen Rente eine empfindl1'~he 
finanzielle Belastung für den einzelnen Rentner bedeutet? 

Bundesminister für soziale Vervvaltune Mai seI nimmt hiezu 

wie folet Stellung: 

Zu 1. Es ist riChtig, dass der Hauptverba.nd der 8sterraiohischen 

Sozialversicherungsträger in den Übergangsbostimmungen zu dem von ihm vorw 

gelegten Entwurfe für die Neuregelung. der österreiohisohen Sozialversioheruna 

Ende November 1953 auoh einen Vorschlag zur Neubemessung der nach den jetzt 
, ' 

" geltenden Bestimmungen aus den Rentenversioherunge~ angefallenen Renten 

(im folgenden als Altrenten beze1ohnet) eemacht hat. 

Eine Möglichlceit" sich mit d~r Fraee der Neubemessungder Altrenten 

zu befassen, wird jedooh erst gegeben sein; sobald das neue Leistungsreoht 

der Rentenversioherunc ausgea.rbeitet ist. Er~t dann kann man sich über das 

Niveau, auf dem eina ~eubemessung der Altrenten in Betracht käme, ein Bil&, 

machen. Ist es doch ohne weiteres klar, dass die Höhe der Alt- und der Neu­

renten entspremhend aufeinander abgestimmt sein muss. Gerade die Neureee­

lun~ des Leistungsraohtes ~er Rentenversioherung, mit der gegenwärtig das 

Bunde$ministerium nooh~befasst ist, bedarf aber einer besonders griilidliohen 

Vorbereitung, da es aufv~n den bisherigen stark abweiohende Grundla~en 
\ 

gestellt werden soll. 

90/AB VII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



I ! 

In zweiter Linie muss auch die Tra~barkeit der fi~nziellen Auswirkuna 

einer Neubemessun~ der Altrenten, unterBcrücksichti~ung der sonstigen 

Mehrerfordernisse der lleuregelune: nicht nur auf dem Gebiete der Renten .... 

versicherungen, sondern. auch in den anderen Z,;yeigen der Sozialversicherune:, 

eeprüft und für die erforderliche Deokune: vor~esorgt werden. Es darf 
, \ 

nicht Qbersehen werdm1, dass bei der Neubomessung der Sltrenten mit einer 

sofort eintretenden erheblichen Mehrbelastung mit Rücksicht auf die 

Gr5sse des vorhandenen Rentnerstockes und wegen des Umstandes zu rechnen 

ist, dass an eine Verminderung bereits anaefallener Renten wohl nicht 

eedacht werden kann~ ein Ausgleich der ]~ehrbe1astung durch eine Minderbe­

lastung also nicht zu erwarten isto 
Das Bundesministerium für SOZiale Ver'lvaltung betrachtet es auf dem 

Gebiete der Sozialvdrsicherung als seine vordringlichste Aufgabe, den 

Gesetzentwurf über die allgemeine Sozialversicherung baldigst den gesetz ..... 

gebenden Körperschaften vorzuleeene Es wird auch, sobald die oben ange­

gebenen Voraussetzungen für die Entscheidu-~g über die Frage der Neube-, 
messung der JUtrenten Gegeben sind, die Fraße prüfen, ob eine Mögliohkeit 

besteht, dem Wunsohe nach Vorweenahme der Neubemessung der Altrenten 

Rechnung zu tragen. Einen präzisen Termin fUr die allfällige Einbrineung 

einer diesbezÜßlichen Vorlaee kann es jedooh im gegenwärtigen Zeitpunkte 
, 

nicht angeben. 

Zu 2. Mit der Frage der Befreiung der Renten von der Zustellge­

bühr für die Rentenanweisung hat das Bundesrninisterium für soziale 

Verwaltung bereits vor längerem die Generaldirektion für die Post- und 

Telegraphenvel,'waltuna befasst., Diese hat erklärt,da.ss eine E:.rlassung 

oder Ermässigung der Zustellgebühren für die nentenanweisuna: nicht nur 

dem Grundsatz, dass eHe P~st als öffentliches Unternehmen ihre Einrichtun­

gen jedermann zu den aleichen Bedingungen zur Verfügung zu stellen h~t, 

Widersprechen, sondern auch gegen die Bestimmungen des Portofreiheits­

Aufhebungsgesetzes 1947, BGln~Nr,,98, verstossen wUrdeo Der Nachlass , 
,oder die Ermässiguneder Zustellgebühren müsste, um für die Empfänger 

'\fon Renten der Sozial versicherung wirksam werden zu kön,nen, auf alle 

eleichhohen' Beträge zu Postanweis,ungen, Postzahluna:sanweisunge~ und 

Zahlungsanweisungen des Postsparkassenamtes ausgedehnt werden~ Eine s010ho 
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Massnahme würde ein~n für die Postverwaltung untragbaren Gebührenausfall 

zur Folge haben. 

Unter diesen Umständen bliebe, um das ano:estrebte Ziel zu erreiohen, 

nur die Übernahme dar Zustellgebühren durch die Sozialvers1oherungsträgar. 

Hiefür müsste erst die ees.etzliohe Grundlaae gesohaffen und auoh gleioh­

~ei t1g für die BedeclOlng dieser nicht unbeträchtlichen Ausaabe bei den' 

Trägern der lnvalidQnversicherung Vorsorge getroffen werden, da in der 

begrenzten Ausfallhaftung des Bundes die hiefür erforderliohen Beträge 

nicht unterzubringen "\mren. 

Eine Übern~hme der Bedeckung seitens des Bundes erscheint naoh der 

erst vor 10lrzem.erfala;ten Neuregelune des Bundesbeitrages zum Rentenauf­

wand aussichtslos, vor allem auch wegen der präjudiziellen Wirkung für die 

Ranteh der Kriegsapferfürsorce, Opferfürsorge und Kleinrentnerfiirsorge 

und für die vom Bund ausgezahlten Pensionen; Ander~ Mittel für diesen 

Zweok stehen bei den Tr~gern der Invalidenversioherung derzeit nicht zur 

Verfügung. Sahin ist es gegenwärtig nicht möglioh, die Sazialversioherungs­

:rentner von der Zahluna; der Zustellgebühr für die Rentenanweisung zu 

befreien. 

Die Frage wird im Zusammenhang mit d.er Neureeelung der allgemeinen 

Sozialversioherung neuerlioh geprüft werden. 

-. .... -..... 

/ 
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